
     ARNOLD – JANSSEN-GYMNASIUM                                                                                                                                                                              
 

—————————————  Schule des Bistums Münster  ————————––––— 
 

Arnold – Janssen- Gymnasium   Emsdettener Straße 242   48485 Neuenkirchen 
 
 
 
 
 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der zukünftigen Fünftklässler 
                25. Juni 2025 
 
 
  
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Sicher hat sich mit dem heutigen Begrüßungsnachmittag allmählich das Bewusstsein bei Ihrem Kind 
eingestellt, dass der Schulwechsel zum AJG immer näher rückt – hoffentlich begleitet von einer 
großen Portion (Vor-)Freude, Neugier und gespannter Erwartung. 
Mit dem anhängenden Materialpaket erhalten Sie wichtige Informationen zu schulinternen Abläufen 
und zur Erprobungsstufe, zum Verhalten im Bus und eine Liste von Materialien, die in den 
verschiedenen Unterrichtsfächern gebraucht werden. Da wir Ihnen diese bereits heute an die Hand 
geben, haben Sie die Möglichkeit, sich rechtzeitig und in verschiedenen Geschäften nach günstigen 
Angeboten umzuschauen. Einzelheiten zu weiteren benötigten „Kleinigkeiten“ erfahren die 
Schülerinnen und Schüler dann später bei den jeweiligen Fachlehrer*innen. 
Ebenfalls enthält dieses Materialpaket einige Informationen zur Durchführung der Klassen-
gemeinschaftstage. Die weiteren erforderlichen Formulare erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres. 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir einen schönen Abschluss der Grundschulzeit, erholsame 
Sommerferien und freuen uns, Sie und die neuen Fünftklässler am ersten Schultag im August bei uns 
wiederzusehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Antje Schomaker und Hildegard Clancett 
Erprobungsstufenkoordination 
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1. Informationen zu schulinternen Abläufen und zur 
Erprobungsstufe 

 
1.1  Erster Schultag 

 
Tag/Datum:  
 
Beginn:  
 
Ort: 
 
Empfang an der Schule 
 
 
 
 
 
 
 
Unterrichtsende:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elterninformation:  
 
 
 
Ort: 

 
Mittwoch, 27.08.2025 
 
8:30 Uhr 
 
St. Josef Kirche – St. Arnold 

ca. 9:30 Uhr, gemeinsame Pause bis 9.40 Uhr 

- Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch 
Klassenlehrer und Klassenpaten (in den Pausen) 

- Verteilen von Stundenplänen, Schulbüchern, 
Busfahrkarten usw.  

 

12:20 Uhr 

- Einsatz eines Sonderbusses für die Fünfer 
(Abfahrt: 12.30 Uhr)   

- Begleitung der Schülerinnen und Schüler durch 
die Klassenpaten auf dem Weg zum Bus 

 

9:30 – 10:30 Uhr 

 

Aula des AJG 

 
 
      In den folgenden Tagen und Wochen erfolgt Unterricht nach Plan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
1.2 Stundentafel der Jahrgangsstufe 5 (pro Woche 5 x 6 Std): 
  
Religion 2 
Deutsch 4 
Englisch 
Informatik  (im 1. o. 2. Halbjahr) 

5 
2 

Kunst (im 1. o. 2. Halbjahr) 2 
Musik 2 
Erdkunde 2 
Politik 2 
Mathe 4 
Bio 2 
Sport 4 
 
Klassenleiterstunde: 

 

I-SM (Intensivierung 
Soziales/Methode) 

1 

 
Stunden insgesamt 
 

 

 

 

 
30 

Montags, dienstags und donnerstags besteht für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 
die Möglichkeit, an den verschiedenen Angeboten der Hausaufgabenbetreuung Clever+Fit  
teilzunehmen. 
 

1. 90 Minuten Hausaufgabenbetreuung 
2. 25 Minuten Hausaufgabenbetreuung und danach Heimweg mit dem Fahrrad oder Abholen 

durch die Eltern 
3. 25 Minuten Hausaufgabenbetreuung und 45 Minuten Bewegung unterstützt durch Sporthelfer 

*innen des AJG (montags und mittwochs) 

 
 
Mittwochs gibt es in der siebten und achten Stunde ein offenes freiwilliges Angebot für Schülerinnen 
und Schüler (MiNa-Angebote s. Homepage). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



1.3  Unterrichts- und Pausenzeiten    

 
1. Stunde: 7:45 - 8:30 
2. Stunde: 8:35 - 9:20 

           20 min Pause    
3. Stunde: 9:40 - 10:25 
4. Stunde: 10:30 - 11:15 

           20 min Pause     
5. Stunde: 11:35 - 12:25 
6. Stunde: 12:25 - 13:10   Abfahrt der Busse: 13:20 
 
Mittagspause: 13:10 – 13:55 
 
7. Stunde: 13:55 – 14:40 
8. Stunde: 14:40 – 15:25   Abfahrt der Busse: 15:35 

 
 

1.4  Aktionen/Termine im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 5   

September:  1. Woche Bustraining 

Freitag, 12.09.2025 Sponsorenlauf für die Romfahrt, abends Grillabend 

Donnerstag, 18.09.2025 Klassenpflegschaftssitzung der Klassen 5 (19.00 h) 

   24.09. – 26 09.2025 Klassengemeinschaftstage 

Oktober:   28. und 29.10.2025 Medienkompetenztag  

Januar 2026:  Kleiner Medienführerschein 

 
1.5 Information zur Schullaufbahn/Erprobungsstufe 

Die Ausbildung in der Erprobungsstufe dauert in der Regel zwei, höchstens drei Jahre. Es ist möglich, in der 
Erprobungsstufe die Klasse 5 freiwillig zu wiederholen.  

Die Erprobungsstufenkonferenz berät jeweils zum ersten Schulhalbjahr der Klassen 5 und 6 und am Ende der 
Klasse 5 darüber, ob der Schüler in einer anderen Schulform als dem Gymnasium besser gefördert werden 
könnte und spricht eine entsprechende Empfehlung aus. 

Vor Abschluss der Erprobungsstufe prüft die Erprobungsstufenkonferenz noch einmal, ob der Schüler für das 
Gymnasium geeignet ist. Wird ein Schulformwechsel empfohlen, ist dies den Eltern spätestens sechs Wochen 
vor Schuljahresende schriftlich mitzuteilen und gleichzeitig ein Beratungstermin anzubieten.  

Zwar sind diese Empfehlungen der Erprobungsstufenkonferenz nicht verbindlich, dennoch sollten Eltern 
diesen unverbindlichen Rat ernst nehmen. Denn am Ende der Erprobungsstufe hat dann die 
Versetzungskonferenz das Recht, mit der Nichtversetzung den Schüler als ungeeignet für den Besuch des 
Gymnasiums zu erklären. Sie kann dann sogar beschließen, dass „der Übergang in die Realschule nicht 
möglich ist“ und der Schüler in die 7. Klasse der Hauptschule übergehen muss. 

Es gibt pro Schuljahr drei Erprobungsstufenkonferenzen. Weiterhin bieten wir einen Lehrer*innensprechtag 
für die Klassenlehrer*innen der Grundschulen an. Ziel bei diesem Sprechtag ist es, die Kontinuität einer 
angemessenen Beobachtung und Beratung fortzuführen.  

Im zweiten Halbjahr der Klasse 6 (kurz vor den Osterferien) findet die Beratung zur Wahl der zweiten 
Fremdsprache statt, die in Klasse 7 einsetzt. 



 
 
 
2.  Informationen zum Bustraining, Verhalten im Bus 
 

Jedes Jahr findet in den ersten zwei bis drei Wochen nach den Sommerferien für die neuen 
Fünferschüler ein Bus- und Sicherheitstraining statt, das pro Klasse in der Regel 60 Minuten 
dauert. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben und der Ablauf des Trainings wird 
organisiert. Ziel dieser Aktion ist die Verbesserung der Bussicherheit. Die Durchführung des 
Trainings erfolgt durch einen ausgebildeten Busfahrschullehrer eines ortsansässigen 
Busunternehmens. 

Viele Fünferschüler haben zwar in der Grundschule einen Fahrradführerschein gemacht, das 
Busfahren ist den meisten Kindern allerdings noch fremd. Deutlich wird die mangelnde 
Erfahrung daran, dass sich die Schülerinnen und Schüler nicht auf die freien Plätze setzen, 
ihren Rucksack auf dem Rücken tragend im Gang stehen bleiben sowie ihre Schultaschen auf 
die freien Sitzplätze stellen. In solchen Situationen reicht das grundsätzlich 
fahrgastfreundliche Fahren des Busfahrers nicht aus, um die Sicherheit der Kinder zu 
gewährleisten. Kommt es zu spontanen Bremsaktionen, haben die stehenden Kinder keine 
Chance, sich abzufangen und schleudern auf andere Schüler bzw. durch den Bus. 

Aufgabe der Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers muss es folglich sein, gleich am ersten 
Schultag die Schülerinnen und Schüler über das richtige Verhalten im Bus aufzuklären. 

Das wahrscheinlich im September stattfindende Bustraining setzt folgende Schwerpunkte: 

1. Anschauliche Darstellung (Pylonen) und Erläuterung der Gefahren beim Einfahren des 
Busses, da dieser in den Kurven häufig über die Bordsteine läuft 

2. Anschauliche Darstellung und Erläuterung der Gefahren beim Ausfahren des Busses 
wegen des Schwenkens des Hecks  

3. Anschauliche Darstellung und Erläuterung des toten Winkels seitlich neben und vor 
dem Fahrzeug (Schülerinnen und Schüler nehmen die Sitzposition des Busfahrers ein, 
um den toten Winkel bewusst wahrzunehmen) 

4. Erläuterung der Noteinrichtung der Busse (Notausstiege, Nothämmer, Dachluken, 
Manuelles Öffnen der Türen bei Notfällen) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Materialliste der Klassen 5 für das Schuljahr 2025/26 
 
Auf der folgenden Liste stehen Dinge, die in den einzelnen Unterrichtsfächern unbedingt gebraucht 
werden, leider aber nicht ganz günstig sind. Diese Auflistung bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in 
verschiedenen Geschäften nach den günstigsten Preisen umzuschauen. Einzelheiten zu weiteren 
„Kleinteilen“ erfahren die Schülerinnen und Schüler dann später beim jeweiligen Fachlehrer*innen. 
Familien mit geringem Einkommen (SGB II, SGB XII, Bezieher von Kinderzuschlag oder Wohngeld) können Leistungen 
aus dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ des Landes NRW (Münsterland Karte) beantragen. Wenden Sie sich, falls 
erforderlich, vertrauensvoll an die Damen des Sekretariats oder an Frau Engbring vom Jugend- und Familiendienst (jfd), 
Rheine. 
 

 
Für das Fach Sport: 
1 Paar Sportschuhe für draußen, 1 Paar Sportschuhe für die Halle (keine dunkle Sohle, keine 
Joggingschuhe), Gymnastikschläppchen oder Stoppersocken fürs Turnen, funktionale 
Sportkleidung, Sporttasche oder -beutel  (zum regelmäßigen Duschen Waschzeug mitnehmen!) 
Für den Schwimmunterricht im zweiten Halbjahr der Fünf erhalten Sie im Januar Informationen.  

 
Für das Fach Kunst: 

Alle Materialien werden von der Fachschaft Kunst gestellt. Zur Deckung der Kosten werden zu 
Beginn des Schuljahres 5,- Euro eingesammelt. Der Wasserfarbkasten und der Zeichenblock (A3) 
aus der Grundschule können weiterhin genutzt werden. 
 
Für das Fach Musik:    
1 dünnes Ringbuch DIN A4 

 
Für das Fach Religion: 
1 Pappschnellhefter (lila) 
 
Für das Fach Politik: 
1 Pappschnellhefter (gelb) 
 
Für das Fach Erdkunde: 
1 Heft Nr. 28 
1 Pappschnellhefter (schwarz) 
 
Für das Fach Biologie: 
1 Pappschnellhefter (grün) 
 
Für das Fach Informatik: 
1 Pappschnellhefter (weiß) 
 

Für das Fach Deutsch: 
2 Hefte Nr. 25 
1 Pappschnellhefter (blau) 
 
Für das Fach Englisch: 
3 Hefte Nr. 25  
1 Vokabelheft A5 
2 Pappschnellhefter (rot) 
  
Für das Fach Mathematik: 
2 Hefte Nr. 28 (kariert mit Doppelrandlinien) 
2 Heftumschläge (orange) 
1 Pappschnellhefter (orange) 
1 normales Geodreieck  
(längste Seite ca. 15 cm) 
 
Für das Fach „Klassenleiterstunde“ (I-SM) 
1 Pappschnellhefter für Lions Quest (braun) 
und fürs Lerntraining (gelb) 
 

 
Sonstiges:  
Collegeblock, Buntstifte, Radiergummi, Klebestift, Bleistifte, Textmarker, Schere, Füller oder 
Roller-Pen  

        

 
Alles Eigentum der Schüler*innen sollte namentlich gekennzeichnet werden, um Verlusten 
vorzubeugen! 
 
 

 

 



 
4. Informationen zu den Klassengemeinschaftstagen 
 
Die Klassengemeinschaftstage sollen den Kindern helfen, sich schnell in der neuen Klasse zurecht zu 
finden und die Klassenkameraden bei gemeinsamen Spielen, Übungen und Aktivitäten 
kennenzulernen. So kann eine Klassengemeinschaft entstehen, in der sich viele Kinder mit ihren 
Gemeinsamkeiten aber auch mit ihren Unterschieden wohlfühlen und gut miteinander lernen können. 
 
Ort:    Ökumenisches Tagungshaus Kloster Frenswegen 
   Klosterstraße 9 
   48527 Nordhorn 
   Tel.: 05921-82330 
 
Datum:  Mittwoch, 24.09. bis Freitag, 26.09.2025 
 
Abfahrt:  13:00 Uhr nach dem Unterricht mit einem Reisebus 

(Schultaschen werden im Klassenraum eingeschlossen) 
 
Rückkehr: ca. 14:00 Uhr  

(Abholen der Kinder durch die Eltern, evtl. Fahrgemeinschaften) 
 
Ablauf: Verschiedene Referenten und unser Schulseelsorger Michael Diercks arbeiten 

mit den einzelnen Klassen zum Thema „Kooperation“ und „Klassen-
gemeinschaft“. 

   Das Abendprogramm wird von den Klassenpaten übernommen. 
 Für den Donnerstagnachmittag ist ein Schwimmbadbesuch im Hallenbad 

Nordhorn geplant. 
 
Verpflegung: Vollverpflegung im Bildungshaus (letzte Mahlzeit Mittagessen am Freitag) 
 Vor der Abfahrt am Mittwoch haben die Kinder die Möglichkeit, in der Mensa 

des AJG ein Mittagessen einzunehmen. 
    
Kosten:  100 €   
  

Bei kurzfristigen Ausfällen ist eine volle Kostenerstattung nicht möglich. 
    

 Der Betrag wird im Rahmen des Lastschriftverfahrens durch eine Einmal-
Lastschrift eingezogen.  

 
Familien mit geringem Einkommen (SGB II, SGB XII, Bezieher von Kinderzuschlag oder 
Wohngeld) können Leistungen aus dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ des Landes NRW 
beantragen  oder einen Zuschuss von dem Förderverein der Schule erhalten. Wenden Sie sich, 
falls erforderlich, vertrauensvoll an die Damen des Sekretariats. 

 
Mitzubringen: Hausschuhe, feste Schuhe, dem Wetter angepasste Kleidung, Regenkleidung,  

Schwimmzeug 
   Handtücher und Bettwäsche werden vom Haus gestellt!!! 
 
Zuhause bleiben:  Handys, alle elektronischen Geräte mit Kopfhörern 
 
 
 
 
 



 
Klassengemeinschaftstage 

 
 

Rechtsverbindliche Erklärung 
der Eltern/Erziehungsberechtigten und der teilnehmenden  

Schülerinnen/ Schüler 
 

 
1.)    Hiermit erkläre/n ich/wir verbindlich, dass mein(e)/unser(e) Sohn/Tochter (Vorname, Name) 

 
_________________________________________________  
 
an den Klassengemeinschaftstagen im Kloster Frenswegen, Nordhorn vom 24.09. bis 26.09.2025 
teilnehmen wird. 
 
Wir werden die Kosten in Höhe von 100 € übernehmen. 
 

      Bei Verhinderung unserer Tochter/unseres Sohnes aus Gründen, die sie/er selbst zu vertreten hat (z.B. 
wegen Krankheit) übernehmen wir anteilmäßig die Kosten, die sich nicht mehr abwenden lassen (z.B. 
Fahrtkosten für den zu einem bestimmten Preis gemieteten Bus oder Unterbringungskosten für eine 
bestimmte Anzahl von Teilnehmern). Über die Möglichkeiten, für diesen Fall eine private 
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, sind wir informiert. 

 
2.)  Wir erlauben, dass sich unsere Tochter/unser Sohn außerhalb der gemeinsamen Unternehmungen im 

Einverständnis mit den begleitenden Lehrern in Gruppen von mindestens drei Personen entfernen darf, 
um eigene Aktivitäten zu unternehmen. Uns ist bekannt, dass dann kein Unfallversicherungsschutz 
und keine Haftung von Seiten der Schule bestehen. 

 
3.)     Wir nehmen zur Kenntnis, dass Beurlaubungen unserer Tochter/ unseres Sohnes für private Zwecke 

während der Klassenfahrt (z.B. Besuch von Verwandten am Ort) vorab beantragt werden müssen und 
dass während dieser Zeit kein schulischer Unfallschutz besteht. 

  
  4.)  Wir teilen den Leitern dieser Fahrt alle wichtigen (gesundheitlichen) Besonderheiten unseres Kindes 

vor Fahrtbeginn schriftlich mit (s. Anlage). 
 
5.) Das Schwimmen ist nur unter Aufsicht und nach Absprache mit den Lehrern gestattet.  Bei anderen 

sportlichen Aktivitäten, wie z.B. Wandern, Fahrrad fahren, Kanu fahren, gelten gesonderte 
Sicherheitsregelungen (vgl. Sicherheit im Schulsport, Heft 1033, und Anlage im Downloadbereich der 
Homepage). 

 
6.)      Alle anfallenden Kosten, die zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit meines/ unseres 

Kindes von den Fahrtenleitern vorfinanziert werden müssen, werde ich/werden wir unmittelbar nach 
der Fahrt zurückzahlen, unabhängig davon, ob mir/uns diese Kosten von meiner/unserer 
Krankenversicherung erstattet werden. 

 
7.) Wenn durch das Verhalten (z.B. wiederholte oder schwerwiegende einmalige Verstöße gegen 

Anweisungen der Begleitlehrer, Beförderungsbedingungen, Hausordnung) meines/unseres Kindes 
eine geordnete Durchführung dieser Fahrt nicht gewährleistet werden kann, wird mein(e)/unser(e) 
Sohn/Tochter – nach Rücksprache mit mir/uns und mit dem Schulleiter – allein und auf eigene Kosten 
die Rückreise antreten oder am Ort der Schulveranstaltung abgeholt. Sollte Inventar beschädigt 
werden, muss es ersetzt werden. 

 
8.) Ich bestätige/wir bestätigen, dass für unser Kind eine private Haftpflichtversicherung besteht. 
 
 
       
 



 

Bei Einbruchdiebstählen in Unterkünfte bzw. Busse während der Klassenfahrten besteht für 
mitgebrachte Gegenstände kein Versicherungsschutz durch das Arnold-Janssen-Gymnasium. Wir 
empfehlen daher auf die Mitnahme hochwertigen Eigentums zu verzichten, bzw. für die Reisedauer eine 
ausreichende Reisegepäckversicherung abzuschließen.     

 
 
 
 
 
  
Hiermit bestätigen wir die Kenntnisnahme und das Einverständnis mit den oben angesprochenen Regelungen. 
Soweit es die ordnungsgemäße Durchführung der Fahrt erfordert, erkenne(n) wir/ich das Weisungsrecht der 
Fahrtleitung an. 
 
 
 
 _____________________________________________________ 
 Ort und Datum  
     
 
__________________________________                    _____________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten                     Unterschrift der/des teilnehmenden   
                 Schülerin/Schülers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Klassengemeinschaftstage vom 24.09.2024 – 26.09.2025 

Kloster Frenswegen/Nordhorn 
 
Name der Schülerin/des Schülers………………………………………………………………. 
 
Telefonnummern für den Notfall: 
  

  

  

 
 
Besonderheiten beim Essen (Nahrungsmittelallergien, Veganer etc.): 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Informationen zum Gesundheitszustand (Krankheiten, Medikamente, Allergien etc.): 
 
…………………………………………………………………………………………………............ 
 
…………………………………………………………………………………………….................... 
 
………….…………………………………………………………………...………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………................ 
 
…………………………………………………………………………………………………............ 
 
…………………………………………………………………………………………………............ 
 
 
 
  
Erklärung zum Schwimmen: 
 

Meine Tochter/mein Sohn darf im Rahmen des Programms der KGT im öffentlichen Hallenbad 
schwimmen. Den Anweisungen der Aufsicht führenden Lehrkraft und der Badeaufsicht sind   

        dabei Folge zu leisten.  
 

Meine Tochter/ mein Sohn darf nicht schwimmen. (Bitte mit den Klassenlehrer*innen 
absprechen) 

 
………………………………………………………………………… 
 Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 



 

5. Schließfächer mieten am AJG 
 

Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, über die Firma Mietra ein 
Schließfach an unserer Schule zu mieten.  

Es stehen zwei verschiedene Größen zur Auswahl 

- Höhe 46 cm, Breite 35 cm (klein)  
- Höhe 92 cm, Breite 35 cm (groß)  

 

Der Mietvertrag wird direkt mit der Firma geschlossen, sodass über die Schule keine 
Formalitäten abgewickelt werden können. 

Nähere Informationen über die Preise und das Anmeldeformular finden Sie unter:  

https://www.schliessfaecher.de/de/eltern-und-schueler/ 

 

 

 
 
 
 
 
6. Flyer Bildung und Teilhabe 

 
Den Flyer finden Sie unter folgendem Link:  
 
https://www.kreis-
steinfurt.de/kv_steinfurt/Ressourcen/Jobcenter/Bildung%20und%20Teilhabe%20-%2
0Flyer.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.schliessfaecher.de/de/eltern-und-schueler/

